
Antrag zur Verbesserung der Definition des 
Abstimmungsverfahrens während einer 
Mitgliederversammlung 
Antragsteller: Lukas Ruge

Die Mitgliederversammlung möge in der Satzung verständlicher machen, wie während 
einer Mitgliederversammlung abgestimmt werden kann.

Paragraf 15 (3), der in der aktuellen Fassung wie folgt lautet:

Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit der anwesenden ordentlichen Mitglieder 
gefasst; bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des Versammlungsleiters den Ausschlag. 
Stimmenthaltungen gelten als nicht abgegebene Stimmen. Schriftliche Abstimmungen 
erfolgen nur, wenn ein Drittel der anwesenden ordentlichen Mitglieder dies verlangt; bei 
Wahlen muss eine schriftliche Abstimmung erfolgen, sobald eines der anwesenden 
ordentlichen Mitglieder dies verlangt.

soll geändert werden zu

Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit der anwesenden ordentlichen Mitglieder 
gefasst; bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des Versammlungsleiters den Ausschlag. 
Stimmenthaltungen gelten als nicht abgegebene Stimmen. Geheime Abstimmungen 
erfolgen nur, wenn ein Drittel der anwesenden ordentlichen Mitglieder dies verlangt; bei 
Wahlen muss eine geheime Abstimmung erfolgen, sobald eines der anwesenden 
ordentlichen Mitglieder dies verlangt.

Die Hervorhebung dient ausschließlich der Erkennbarkeit der Änderung.

Begründung

Gemeint war in diesem Absatz immer eine geheime Abstimmung, allerdings ist eine 
schriftliche Abstimmung eben nicht unbedingt geheim; dies gilt es zu präzisieren.

Redaktionelle Änderungen und Bewahrung der Gemeinnützigkeit

Der Vorstand wird zudem beauftragt notwendige Ergänzungen oder Änderungen bei der 
Satzung vorzunehmen, falls von Seiten des Registergerichts oder des Finanzamts 
aufgrund der in diesem Antrag bestimmten Änderungen Bedenken gegen die Eintragung 
bzw. gegen die weitere Anerkennung des Vereins als gemeinnützig vorgebracht werden. 
Diese Ermächtigung bezieht nicht auf sonstige Satzungsbestimmungen. Sofern diese 
notwendigen Änderungen über den hier abgestimmten Abschnitt der Satzung hinausgehen 
ist eine außerordentliche Mitgliederversammlung einzuberufen.
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